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ANFRAGE 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend forstschädliche Luftverunreinigungen durch die Veitsch-Radex-AG, Radenthein 

Laut öffentlichen Plänen sind Wälder im Einwirkungsbereich der Veitsch-Radex-AG, 
Radenthein als Schutzwälder ausgewiesen. Ein Verfahren zur Reduktion der Luftschadstoffe 
ist schon des längeren bei der Forstbehörde anhängig. Während das amtswegige Verfahren 
nach § 51 Forstgesetz nicht zum Abschluß gebracht wird, hat die Bergbehörde der Veitsch
Radex-AG die Verbrennung zusätzlicher Stoffe (Klärschlamm und Kunststoff) auf zwei 
Jahre genehmigt (GZ 43.303/4/94 vom 2.9.1994). 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Welche Schutz- und Bannwälder sind im Einwirkungsbereich der Veitsch-Radex-AG, 
Radenthein ausgewiesen? 

2. Wann wurde das Verfahren nach § 51 Forstgesetz zum Schutz dieser Wälder 
eingeleitet, warum wurden bis jetzt keine zusätzlichen Auflagen an die Veitsch-Radex
AG von der Forstbehörde erteilt? 

3. Wann ist die Forstbehörde an die Bergbehörde im Zuge dieses Verfahrens nach § 51 
ForstG herangetreten und in welcher Form? 

4. Welche Förderungsmittel sollen in Zukunft von der öffentlichen Hand zur 
Schutzwaldsanierung im Bereich Radenthein aufgebracht werden 
(Landessanierungskonzept der Landesforstinspektion)? 

5. Wäre es nicht im Sinne einer zweckmäßigen und sparsamen Verwaltung öffentlicher 
Gelder, die Maßnahmen beim Wald und beim Emittenten gleichermaßen in Angriff zu 
nehmen? 
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6. Welchen Sinn hat es, lediglich die Folgen zu bereinigen (Schutzwaldsanierung), aber 
nicht die Ursachen zu beseitigen (Unternehmenssanierung)? 

7. Welche Sanierungs maß nahmen beim Yerursacller hat die Forstbehärde seit der 
NovelIierung des ForstG im Jahre 1987 veranlaßt? 

8. Welchen Anteil haben die Emissionen der Yeitsch-Radex-AG an der Gefährdung der 
umliegenden Waldkultur? 

9. Wie haben sich die Emissionen der Veitsch-Radex-AG im Laufe der letzten zehn 
Jahre entwickelt? Um die Angabe konkreter Meßwerte für die wesentlichen 
Luftschadstoffe wird ersucht. 

10. Liegen im Zuge, des § 51 ForstG··Yerfahrens Berechnungen vor, um wieviel die 
Luftschadstoff-Emissionen der Yeitsch-Radex-AG gesenkt werden müßten, um eine 
weitere Gefährdung der Waldkultur hintanzuhalten? 

11. Die Textierung des § 50 Abs 2 ForstG, wonach ein gesondertes forstrechtliches 
Verfahren durchzuführen ist, wenn im Zuge des bergrechtlichen Verfahrens das 
Vorhandensein von Schutzwälder hervorkommt, schließt keineswegs aus, daß die 
Forstbehärde von sich aus ihre Zuständigkeit wahrnimmt. Da die Bergebehärde in 
ihrer Bewilligung die materiellrechtlichen Bestimmungen des Forstgesetzes nicht zur 
Anwendung gebracht hat, kann von einer doppelten Zuständigkeit nicht gesprochen 
werden. 

12. Wird die Forstbehärde daher eine forstrechtliche Genehmigungspflicht nach § 49 
ForstG für die Abfallverbrennung in der Yeitsch-Radex-AG geltend machen und bei 
konsens loser Inangriffnahme Verwaltungsstrafen aussprechen? 
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